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http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Ukraine1/baf2.html 

Ukraine: Stellungnahme aus der Friedensbewegung 

Positionspapier des Bundesausschusses Friedensratsc hlag veröffentlicht. Pressemit-
teilung 

Verhandeln ist besser als schießen 

Friedensbewegung warnt vor weiterer Eskalation in d er Ukraine  

Positionspapier des Bundesausschusses Friedensratsc hlag veröffentlicht. Pressemit-
teilung   
 
Kassel, 10. März 2014 - Auf dem Treffen des Bundesausschusses Friedensratschlag am 
Wochenende wurde eine Stellungnahme beschlossen, die sich mit den politischen, völker-
rechtlichen und militärischen Aspekten des Ukraine-Konflikts befasst. (Die ganze Erklärung 
befindet sich als pdf-Datei im attachment bzw. hier: Verhandeln ist besser als Schießen .)  
 
Die Friedensbewegung in Deutschland ist besorgt über die jüngste Entwicklung in und um 
Ukraine und fordert alle Konfliktparteien auf, ihre Streitigkeiten auf dem Weg von Verhand-
lungen zu lösen. Da der Konflikt eine Geschichte hat, die nicht erst mit dem Eingreifen Russ-
lands auf der Krim begann, sondern auf die jahrelangen Versuchen des Westens zurück-
geht, die Ukraine aus dem Einflussbereich Russlands herauszulösen und den Marktbedin-
gungen der Europäischen Union unterzuordnen, hat er eine internationale Dimension ange-
nommen. In Europa existiert seit 1990 ein kollektives gegenseitiges Sicherheitssystem, die 
aus der KSZE hervorgegangene OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa), die zur Mediation solcher Konflikte bestens geeignet erscheint.  
 
Mit großer Sorge wird die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine gesehen, die es - mit 
massiver Unterstützung aus dem Westen - rechtsextremen und faschistischen Gruppierun-
gen wie "Svoboda" oder den "Rechten Sektor" ermöglicht hat, zu Wortführern auf dem 
Maidan zu werden und Schlüsselpositionen in der "Übergangsregierung" zu besetzen. Erin-
nern wir uns: Als in Österreich 2000 die rechtspopulistische Haider-Partei FPÖ sich an der 
Regierung beteiligte, erließen 14 EU-Staaten Sanktionen gegen Wien. Heute wüten faschis-
tische Banden in Kiew und anderen Teilen der Ukraine, ohne dass aus der EU auch nur ein 
Sterbenswörtchen der Distanzierung zu hören ist. Im Gegenteil: Der rechten Übergangsre-
gierung wird finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe versprochen. Bei so viel politisch-
moralischer Verkommenheit muss man zum Schluss kommen, dass sich die EU-
Außenpolitik längst nicht mehr von ihren eigenen hehren Prinzipien der Demokratie, Men-
schenrechte und Rechtstaatlichkeit, sondern von purer Macht- und Interessenpolitik leiten 
lässt.  
 
Vor diesem Hintergrund war die russische Reaktion auf die ukrainische Entwicklung für uns 
keine Überraschung. Gleichwohl war der Beschluss des russischen Parlaments, zum Schutz 
„unserer Landsleute und der Angehörigen der Einheiten der russischen Streitkräfte“ notfalls 
„bewaffnete Truppen“ auf dem Territorium der Ukraine einzusetzen, „bis die soziale und poli-
tische Situation in diesem Lande sich normalisiert hat“, eindeutig eine unzulässige und völ-
kerrechtswidrige Überdehnung des Stationierungsabkommens. Insbesondere wären alle 
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Maßnahmen – auch wenn sie im Einvernehmen mit der Mehrheit der Bevölkerung auf der 
Krim getroffen würden – rechtswidrig, die auf eine einseitige Lostrennung der Krim oder an-
derer Regionen aus dem ukrainischen Staatsverband hinausliefen. Nach der Charta der 
Vereinten Nationen ist eine Sezession unzulässig, es sei denn sie beruht auf einer einver-
nehmlichen Regelung der betroffenen Parteien – in diesem Fall also der Gesamt-Ukraine. 
Die Trennung Tschechiens und der Slowakei oder die Unabhängigkeit Südsudans waren 
Beispiele erlaubter „Sezessionen“. Die einseitige Unabhängigkeitserklärung der serbischen 
Provinz Kosovo dagegen war völkerrechtswidrig, weil sie gegen den Willen Serbiens erfolg-
te. Für problematisch halten wir auch das Argument Moskaus, Truppen zum „Schutz“ der 
Bevölkerung stationieren zu können. Es gibt kein Recht auf eine „humanitäre Intervention“ 
und die Friedensbewegung hat oft genug gegen so oder ähnlich begründete Militäraktionen 
Position bezogen (z.B. NATO-Krieg gegen Jugoslawien, Afghanistan-Krieg, Irakkrieg, Luft-
krieg gegen Libyen, Frankreichs Krieg in Mali).  
 
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die russischen Maßnahmen nur vor dem Hin-
tergrund der massiven Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten der Ukrai-
ne und der Gewalteskalation in Kiew zu verstehen sind. In der Stellungnahme des Friedens-
ratschlags heißt es hierzu: "Wenn deutsche, US-amerikanische oder polnische Politiker die 
Antiregime-Demonstrationen auf dem Maidan unterstützten, wenn der CIA in Kiew Oppositi-
onspolitiker anheuerte, wenn NATO und EU von Beginn an auf einen Regimewechsel hinge-
arbeitet haben, wenn Milliarden Dollar investiert wurden, um die Ukraine aus ihrer histori-
schen Beziehung zu Russland heraus zu reißen, wenn schließlich die illegalen Maßnahmen 
des ukrainischen Parlaments (von der Absetzung des gewählten Präsidenten bis zur Annul-
lierung des Sprachengesetzes) kommentarlos hingenommen und zu den faschistischen Um-
trieben geschwiegen wird: Dann hat der Westen jede Glaubwürdigkeit verloren, die Maß-
nahmen Russlands unter Bezugnahme auf das Völkerrecht zu kritisieren."  
 
In dem Positionspapier des Friedensratschlags werden des weiteren Vorschläge präsentiert, 
in welchem Rahmen und mit welchen Zielen internationale Verhandlungen auf der Grundla-
ge der OSZE-Prinzipien stattfinden sollte, um den Konflikt zu entschärfen. Dazu gehört auch, 
sich der antirussischen Kampagne, die an die finsterste Zeit des Kalten Kriegs erinnert, zu 
widersetzen. Die Friedensbewegung sieht eine wichtige Aufgabe darin, über die wahren Hin-
tergründe des ukrainisch-russischen Konflikts und die Einmischung des Westens Informatio-
nen bereit zu stellen und in der Öffentlichkeit aufzuklären. Siehe hierzu das umfassende Uk-
raine-Dossier  der AG Friedensforschung.  
 
Für den Bundesausschuss Friedensratschlag: 
Peter Strutynski (Sprecher) 


